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84ii 

Art. 116 B-VG; Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden; keine 
Verletzung; keine Willkür 

Erk. v. 10. Oktober 1978, B 192/75 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. 1. Mit Bescheid des Bürgermeisters von Slbg. vom 21. April 1930, 
Z. V/1-1933/1963, wurde das Ansuchen der Bauwerberin Katharina G um 
Erteilung der nachträglichen Baubewilligung zur Errichtung einer 
Motorradgarage auf der GP 330/2 KG M unmittelbar an der Grundgrenze 
zur Nachbarparzelle der Charlotte H abgewiesen, die Baubewilligung 
verweigert und die Beseitung des konsenslosen Baues aufgetragen. Der 
gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung der Bauwerberin wurde von 
der Bauberufungskommission der Landeshauptstadt Slbg. mit Bescheid 
vom 31. Jänner 1971, Z. MD/A-BBK-2630/70, Folge gegeben und der 
Berufungswerberin die Baubewilligung für einen Motorradabstellplatz 
als Anbau an eine bestehende Doppelgarage erteilt. 

1. 2. Hiegegen wurde von der Anrainerin Charlotte H Vorstellung 
erhoben. Im Laufe des Vorstellungsverfahrens trat Helga H als 
Rechtsnachfolgerin der Bauwerberin Katharina G in das Verfahren ein. 
Mit Bescheid der Slbg. LReg. vom 21. April 1975, Z. I-7302/14-1931, 
wurde der Berufungsbescheid der Bauberufungskommission der 
Landeshauptstadt Slbg. vom 31. Jänner 1931 „gemäß ( 77 Abs. 2 des 
Slbg. Stadtrechts 1966 i. d. F. LGBI. 16/1930 wegen Rechtswidrigkeit 
seines Inhaltes aufgehoben und die Angelegenheit zur neuerlichen 
Entscheidung an die Bauberufungskommission der Landeshauptstadt 
Slbg. rückverwiesen. " 

2. Gegen diesen Bescheid wendet sich die vorliegende, auf Art. 144 
B-VG gestützte, an den VfGH gerichtete Beschwerde, in der von der bf. 
Stadtgemeinde Slbg. die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Rechtes auf Selbstverwaltung der Gemeinde im eigenen 
Wirkungsbereich sowie des Rechtes auf Gleichheit vor dem Gesetz 
geltend gemacht wird. 

II. Der VfGH hat über die Beschwerde erwogen: 
1. Der angefochtene Bescheid der Slbg. LReg. stützt sich auf ) 73 

Slbg. Stadtrecht 1966, LGBI. 43/1966. 
Gemäß g 33 leg. cit. findet in den den Bereich der Landesvollziehung 

zugehörigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt 
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die Vorstellung an die LReg. statt, es sei denn, daß in den die einzelnen 
Angelegenheiten regelnden Gesetzen die Vorstellung ausdrücklich 
ausgeschlossen ist. Der angefochtene Bescheid ist über eine Vorstellung 
gegen den Bescheid eines Gemeindeorganes in einer Angelegenheit des 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde ergangen, für welchen die 
Vorstellung gesetzlich nicht ausgeschlossen ist. Gemäß tj 81 Abs. 1 Slbg. 
Stadtrecht hat die Stadt Slbg. Parteistellung im aufsichtsbehördlichen 
Verfahren und ist berechtigt, nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Bundesverfassungsgesetzes gegen sie betreffende Maßnahmen der 
LReg. vor dem VwGH und vor dem VfGH Beschwerde zu führen. Die 
Beschwerdelegitimation ist daher gegeben. 

Der Behauptung der Beteiligten Charlotte H, auf Grund des Landes- 
gesetzes LGBl. 35/1965 habe die Stadtgemeinde Slbg. die letztinstanzli- 
che Entscheidung in Bausachen an die LReg. als Rechtsmittelinstanz 
gemäß Art. 118 Abs. 3 B-VG delegiert, die Beschwerdelegitimation der 
Stadt Slbg. sei demnach nicht gegeben, ist entgegenzuhalten, daß es die 
behauptete Delegierungsverordnung nicht gibt. Es kann hiemit 
dahingestellt bleiben, ob die Beteiligte mit ihren Einwendungen 
überhaupt in tauglicher Weise die Legitimation der Stadtgemeinde Slbg. 
bestreiten könne, selbst wenn es eine solche Delegierungsverordnung 
geben würde. 

Da auch die übrigen Prozeßvoraussetzungen erfüllt sind, ist die 
Beschwerde zulässig. 

2. 1. Die bf. Stadtgemeinde bekämpft den angefochtenen Vorstel- 
lungsbescheid vorerst mit der Behauptung, daß dieser in das 
verfassungsgesetzlich geschützte Selbstverwaltungsrecht der Gemein- 
den eingreift. 

Die Verletzung des Selbstverwaltungsrechtes wird von der bf. 
Stadtgemeinde darin gesehen, daß die Aufsichtsbehörde eine Ermes- 
sensentscheidung des letztinstanzlichen Gemeindeorganes behoben 
habe, ohne daß sie den Erwägungen der Bauberufungskommission und 
den hiebei zugrunde liegenden Beweisergebnissen mit anderslauten- 
den, fundierten Beweisergebnissen bzw. Überlegungen entgegentreten 
habe können. 

In dem gegenständlichen Verfahren gehe es um die grundsätzliche 
und für die Gemeinden sehr wichtige Frage, inwieweit die Aufsichtsbe- 
hörde im Rahmen der Ausübung ihres Aufsichtsrechtes die rechtliche 
Möglichkeit besitze, eine von einem letztinstanzlichen Gemeindeorgan 
erlassene Ermessensentscheidung beheben zu können. Nach Ansicht der 
Stadtgemeinde Slbg. könne sich hinsichtlich einer Ermessensentschei- 
dung das Überprüfungsrecht der Aufsichtsbehörde nur in jenem Rahmen 
bewegen, der auch dem VwGH zur Überprüfung von Ermessensentschei- 
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dungen offenstehe, so daß nur eine Ermessenskontrolle, aber keine 
eigene Ermessensübung zulässig sei. 

Die Bf. führt nachfolgend unter Berufung auf eine Vielzahl von 
Erkenntnissen des VwGH aus, daß der angefochtene Bescheid sich nicht 
im Rahmen einer Ermessenskontrolle gehalten habe, sondern daß die 
bei. Beh. selbst Ermessen ausgeübt hätte. Zumindest sei das 
aufsichtsbehördliche Verfahren mit so wesentlichen Verfahrensmängeln 
behaftet, daß diese von Einfluß auf den angefochtenen Bescheid wären. 
Der VfGH habe im Erk. Slg. 6510/1931 seine Zuständigkeit bei einer 
Verletzung des Selbstverwaltungsrechtes der Gemeinde bejaht und 
weiters ausgesprochen, daß eine Verletzung des Selbstverwaltungsrech- 
tes der Gemeinde nicht nur bei einer denkunmöglichen Anwendung 
einer Vorschrift vorliege, sondern daß eine gesetzwidrige Beschränkung 
genüge. 

2. 2. Wie der VfGH im Erk. Slg. 7459/1934 in Abkehr von seiner 
früheren Rechtsprechung ausgesprochen hat, liegt eine Verletzung des 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrechtes einer 
Gemeinde dann und insoweit vor, als eine staatliche Behörde eine 
Maßnahme trifft, womit das Recht der Gemeinde auf Besorgung einer 
bestimmten Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis schlechthin 
verneint wird, insbesondere wenn die Aufsichtsbehörde einen gemein- 
debehördlichen Bescheid auf Grund einer Vorstellung zu Unrecht mit 
der Begründung aufhebt, die Angelegenheit falle nicht in den eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde oder im Vorstellungsverfahren einen 
Bescheid erläßt, mit dem nach Art einer Berufungsentscheidung in der 
Verwaltungssache selbst entschieden wird. An dieser Auffassung hält 
der VfGH seither fest (vgl. Slg. 3568/1975, 7932/1976, 8150/1937 und 
8132/1977). 

Die Beschwerde wäre also nur dann begründet, wenn der bei. Beh. 
der Vorwurf gemacht werden müßte, die einer Gemeinde zustehende 
Befugnis zur Entscheidung im eigenen Wirkungsbereich schlechthin 
geleugnet zu haben. Dies wäre der Fall, wenn die Aufsichtsbehörde ihr 

eigenes Ermessen an die Stelle des von der Gemeinde geübten 
Ermessens gesetzt hätte. 

Ein solcher Vorwurf ist im gegenständlichen Falle der bei. Beh. 
jedoch nicht zu machen. Der angefochtene Bescheid stützt sich auf die 
Judikatur des VwGH, insbesondere auf die Erk. vom 6. Feber 1969, 
Z. 1309/1968 und vom 14. Dezember 1930, Z. 1338/1969, Slg. 7932/A. Die 
bei. Beh. hat damit keine Ermessensentscheidung, sondern eine 
Rechtsentscheidung getroffen (vgl. Slg. 8189/A). Davon, daß der 
angefochtene Bescheid das der bf. Stadtgemeinde gewährleistete Recht 
auf Entscheidung der Angelegenheit im eigenen Wirkungsbereich 
schlechthin verneint hätte, kann keine Rede sein. Zur Prüfung, ob der bf. 
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Stadtgemeinde ein Ermessen zukommt und ob sie dieses gegebenenfalls 
i. S. des Gesetzes angewendet hat, ist der VfGH jedoch nicht berufen. 
Hierüber wird der VwGH zu entscheiden haben. 

3. 1. Die Beschwerde macht weiters die Verletzung des verfassungs- 
gesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Gleichheit vor dem Gesetz 
geltend. 

Der Umstand, daß die Aufsichtsbehörde ohne ausreichende 
Feststellungen und Beweisergebnisse im Rahmen des aufsichtsbehördli- 
chen Ermittlungsverfahrens die Berufungsentscheidung, der entspre- 
chende Beweisergebnisse zugrunde lagen, behoben habe, bedeute ein 
willkürliches Vorgehen, so daß diesbezüglich auch das Recht auf 
Gleichheit vor dem Gesetz verletzt erscheine. Das Fehlen der 
Durchführung eines Ermittlungsverfahrens überhaupt stelle eine solche 
Mangelhaftigkeit eines Verfahrens dar, daß nicht nur einfachgesetzliche 
Vorschriften, sondern auch der Gleichheitsgrundsatz verletzt erscheinen. 

3. 2. Eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes auf Gleichbehandlung aller Staatsbürger vor dem Gesetz kann 
nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH (vgl. z. B. Slg. 7453/1974, 
7466/1974) nur vorliegen, wenn sich der Bescheid auf eine dem 
Gleichheitsgebot widersprechende Rechtsvorschrift stützt, wenn die 
Behörde der angewendeten Rechtsvorschrift fälschlicherweise einen 
gleichheitswidrigen Inhalt unterstellt oder wenn die Behörde Willkür 
geübt hat. 

Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der von der bei. Beh. 
herangezogenen Rechtsvorschriften sind aus der Sicht dieses Beschwer- 
defalles, insbesondere im Hinblick auf das Gleichheitsgebot, nicht 
entstanden. Daß die Behörde den angewendeten Rechtsvorschriften 
fälschlicherweise einen gleichheitswidrigen Inhalt unterstellt hätte, 
wurde von der Bf. nicht behauptet, solches ist im Verfahren auch nicht 
hervorgekommen. Die behauptete Gleichheitsverletzung könnte daher 
nur vorliegen, wenn die Behörde Willkür geübt hätte. Dies wird von der 
Bf. wohl behauptet, auch der Vorwurf der Willkür ist jedoch nicht 
begründet. Im Hinblick auf das zu Punkt 2. 2. Gesagte ist nicht 
einzusehen, welche Feststellungen die bei. Beh. noch treffen hätte 
sollen. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte vor, daß die bei. Beh. in 
willkürlicher Weise zu der für die Bf. ungünstigen Rechtsansicht 
gekommen ist. 

4. Die behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steten Rechtes auf Gleichheit vor dem Gesetz hat somit nicht 
stattgefunden, Auch die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechtes ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 
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Ebensowenig hat das Verfahen ergeben, daß die Bf. wegen 
Anwendung rechtswidriger genereller Normen in ihren Rechten verletzt 
worden wäre. Die Bf. hat dies auch gar nicht behauptet. 

Die Beschwerde war daher abzuweisen. 

8412 

KörperschaftssteuerG 1966; g 16 Z. 3 gilt nicht für staatliche 
Überwachungsorgane 

Erk. v. 10. Oktober 1938, B 139, 140/33 

Die Bescheide werden aufgehoben. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Die bf. Gesellschaften sind Kreditunternehmen. 
Die zu B 139/77 bf. Girozentrale und Bank der Österreichischen 

Sparkassen AG (Mutter gesellschaft) ist das zentrale Geld- und 

Kreditinstitut der österreichischen Sparkassen und hat als solches 
insbesondere neben dem Betrieb von Bankgeschäften aller Art die im g 2 
Abs. 1 der Satzung näher beschriebenen Aufgaben, wozu u. a. die 
Verwaltung und Anlegung der ihr zur Verfügung gestellten Mittel der 
Sparkassen, die Durchführung der bankmäßigen Geschäfte der 
Sparkassen, Erleichterung ihres Geld- und Geschäftsverkehres, beson- 
ders des bargeldlosen Zahlungsverkehres (Giroverkehres) und die 
Gewährung von Krediten, Kredithilfe und Liquiditätshilfe an die 
Sparkassen gehören. Das Unternehmen ist nach g 5 des Bundesgesetzes 
BGBl. 146/1958, mit dem die öffenlich-rechtliche Bankanstalt „Girozen- 
trale der Österreichischen Sparkassen" aufgelöst und im Zusammenhang 
damit stehende Bestimmung getroffen werden (hier: GirozentraleG), der 
Staatsaufsicht unterworfen. Das BM für Finanzen als Aufsichtsbehörde 
kann zur Wahrung der ihm nach diesem Gesetz zustehenden 
Aufsichtsbefugnisse einen Staatskommissär und zwei Stellvertreter bei 
der Gesellschaft bestellen (Abs. 2). Aus dem Titel der Ausübung der 
besonderen Staatsaufsicht kann der Gesellschaft die Entrichtung eines 
jeweils durch die Aufsichtsbehörde zu bestimmenden, an den 
Bundesschatz zu entrichtenden jährlichen Pauschalbetrages (Aufsichts- 

gebühr) vorgeschrieben werden; die Gebühr hat in einem angemessenen 
Verhältnis zu den mit der Aufsicht verbundenen Aufwendungen zu 


